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Einleitung

Aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 16.10.2014 
(Rechtssache C100/13) wurde eine umfassende Novellierung des deutschen 
Baurechts mit Anpassung an das europäische Bauproduktenrecht erforder
lich. Dafür wurde eine neue Musterbauordnung (MBO) erarbeitet sowie 
ein gänzlich neues baurechtliches Regelwerk – die MusterVerwaltungsvor
schrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) – geschaffen. Die novel
lierten sowie von der EUKommission notifizierten neuen Rechtsgrundlagen 
stehen als Muster bereit und sind bzw. werden sukzessive in den Bundes
ländern eingeführt. Im Zuge der Anpassung werden zur Gewährleistung 
der Bauwerkssicherheit die benötigten Bauwerksanforderungen mit Tech
nischen Baubestimmungen konkretisiert. Insbesondere an europäische 
Bauprodukte sollen fortan keine produktspezifischen Anforderungen mehr 
gestellt werden. Die am Bau Beteiligten müssen künftig die erforderlichen 
Leistungen, die ein Bauprodukt aufweisen muss, aus den Technischen Bau
bestimmungen eigenständig ableiten und zusammenstellen. Die erklärten 
Leistungen der Bauprodukte müssen mit den Bauwerksanforderungen 
übereinstimmen. Lediglich auf eine CEKennzeichnung oder auf das 
 ÜZeichen zu achten ist nicht ausreichend. Es wird in Zukunft die Aufgabe 
von Planern und Ausführenden sein, die Eignung jedes Bauprodukts für 
den konkreten bauwerksbezogenen Einsatzweck zu prüfen. Die  Änderungen 
in Bezug auf Bauwerksanforderungen führen zudem auch zu Änderun
gen bei den Nachweisen der Verwendbarkeit von Bauprodukten. Mit der 
allgemeinen Bauartgenehmigung wird ein völlig neuer Bescheidtyp zum 
Nachweis der Anwendbarkeit von Bauarten baurechtlich eingeführt. Durch 
die Einführung der MVV TB sehen sich die am Bau Beteiligten zudem mit 
einem gänzlich neuen Regelwerk konfrontiert.

Die Baurechtsnovellierung bedingt also, dass sich die am Bau Beteiligten 
viel eingängiger als bisher mit dem Bauproduktenrecht und erst recht mit 
den Änderungen, die sich aus der Baurechtsnovellierung ergeben, befassen 
müssen. Das vorliegende Fachbuch erläutert im ersten und zweiten Teil 
praxisorientiert die notwendigen Grundlagen des Bauproduktenrechts sowie 
die Auswirkungen der Baurechtsnovellierung. Im dritten Teil zeigt es die 
formalen Anforderungen an die Verwendbarkeit von Bauprodukten sowie 
die Anwendbarkeit von Bauarten detailliert auf und stellt dar, welche Ände
rungen sich hier ergeben. Der vierte Teil befasst sich mit der Ermittlung der 
Bauwerksanforderungen und der praktischen Arbeitsweise mit dem neuen 
baurechtlichen Regelwerk, der MusterVerwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MVV TB). Insbesondere wird hierbei herausgestellt, 
wie sich aus den Bauwerksanforderungen konkrete Produktanforderungen 
ableiten lassen. Ein Teil mit Praxisbeispielen schließt das Werk ab.
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1  Grundlagen des Bauproduktenrechts

Das Bauproduktenrecht ist auf den ersten Blick ein schwer nachvollziehbares 
und kompliziertes Konstrukt, in das man sich nur unliebsam einfindet. Der 
Grundgedanke ist jedoch einfach gehalten: Es sollen nur solche Bauprodukte 
auf den Markt bzw. in Verkehr gebracht und im Bauwerk verwendet werden, 
die aufgrund von einheitlichen Regelungen und Prüfungen im Vorhinein 
bewertet wurden und die in Bezug auf die Verwendung bestimmte Mindest
anforderungen erfüllen. Ganz allgemein versteht man unter dem Begriff 
„Bauproduktenrecht“ alle Rechtsakte, die sich mit dem Handel und der Ver
wendung von Bauprodukten befassen. Um dieses verworrenen System zu 
durchblicken, müssen die am Bau Beteiligten gedanklich eine klare Trennung 
zwischen dem europäischen Bauproduktenrecht und dem nationalen Bau
ordnungsrecht vollziehen.

1.1 Deutsches vs. europäisches Bauproduktenrecht

Aufgrund des Ziels eines gemeinsamen Binnenmarktes hat sich die Euro
päische Union bereits im Jahr 1985 mit dem sogenannten „New Approach“ 
darauf geeinigt, nur grundlegende Sicherheitsanforderungen festzulegen und 
die technische Normungsarbeit den nationalen Stellen zuzuweisen. Die auf 
der Grundlage dieses Konzepts im Jahr 1988 erlassene Bauproduktenricht
linie (BPR) gab seitdem den rechtlichen Rahmen für einen freien Binnen
markt vor und definierte grundlegende Anforderungen an Bauwerke. Sie gibt 
vor, dass Mitgliedstaaten den Verkehr solcher Produkte nicht mehr grund
sätzlich, sondern nur noch in Ausnahmefällen behindern dürfen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied in der Europäischen Union 
(EU) und unterliegt somit den Vertragsbedingungen der Europäischen 
Gemeinschaft. Dies resultiert aus dem sogenannten europäischen Primär
recht, also den grundsätzlichen Verträgen, die die Mitgliedsstaaten zur 
Gründung der Union abgeschlossen haben. Das Primärrecht wird durch das 
europäische Sekundärrecht enger gefasst und konkretisiert, insbesondere 
durch:

 z Richtlinien,
 z Verordnungen,
 z Entscheidungen und Beschlüsse.

Diese Rechtsakte sind für die Mitgliedsstaaten bindend. Eine Nichtbeachtung 
führt zu einem Vertragsverletzungsverfahren. Europäische Verordnungen 
haben unmittelbare Rechtsauswirkung auf die Bürger der Mitgliedsstaaten, 
wohingegen Richtlinien stattdessen die Mitgliedsstaaten verpflichten, die 
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entsprechenden Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Richtlinien sind 
somit nicht unmittelbar für die Bürger bindend, sondern erst dann, wenn der 
jeweilige Staat diese national umgesetzt hat (z. B. als DIN EN Norm).

Insbesondere für den Bereich der Bauprodukte ist das europäische Recht 
von zunehmender Bedeutung. Mit der Bauproduktenverordnung (BauPVO) 
wurde am 1. Juli 2013 die bis dahin gültige Bauproduktenrichtlinie (BPR) 
ersetzt. Sie ist ab diesem Zeitpunkt in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar als 
Verordnung bindend zu beachten. In diesem Zuge musste auch das Bau
produktengesetz (BauPG) entsprechend überarbeitet werden, das bis dato 
die Umsetzung der BPR zur Aufgabe hatte. Das BauPG beinhaltet nunmehr 
ausschließlich Durchführungshinweise zu der aus sich heraus geltenden 
BauPVO und wurde auf wenige erforderliche Seiten gekürzt. Bei dem euro
päischen Bauproduktenrecht handelt es sich um ein Wirtschafts bzw. 
Wettbewerbsrecht, das im Kern einen zivilrechtlichen Ansatz aufweist. Das 
europäische Bauproduktenrecht geht demgemäß davon aus, dass die am Bau 
Beteiligten das erforderliche Sicherheitsniveau der Bauwerke kennen und die 
Bauprodukte mit den entsprechenden erforderlichen Leistungen hierzu aus
wählen. Die Festschreibung der erforderlichen Leistungen oder Leistungs
stufen liegt hingegen nicht im Kompetenzbereich der EU. Ziel ist es aber, 
jeweils einheitliche Bewertungsverfahren und Benennungen dieser Leistun
gen zu realisieren.

Für die Umsetzung und Überwachung des europäischen Bauprodukten
rechts ist die Europäische Kommission (KOM) zuständig. Bei der KOM 
handelt es sich um ein überstaatliches Organ der EU. Sie überwacht als 
sogenannte „Hüterin der Verträge“ die Einhaltung des europäischen Rechts. 
Das europäische Bauproduktenrecht regelt ausschließlich den freien Waren
verkehr und dient dem Abbau von Handelshemmnissen. Für die Sicherheit 
der Bürger und somit die Bauwerkssicherheit bleiben die Mitgliedsstaaten in 
der Verantwortung. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen euro
päischen Rechtsbereichen, wie beispielsweise der Maschinenrichtlinie, die 
insbesondere auch Sicherheitsaspekte in den Mitgliedsstaaten regelt.

Bestimmungsrecht der Mitgliedsstaaten nach den Erwägungsgründen der 
BauPVO:

„Diese Verordnung sollte das Recht der Mitgliedstaaten unberührt 
lassen, Anforderungen festzulegen, die nach ihrer Auffassung notwendig 
sind, um den Schutz der Gesundheit, der Umwelt und von Arbeitneh-
mern, die Bauprodukte verwenden, sicherzustellen.“

In der Bundesrepublik Deutschland ist das Bauproduktenrecht ein Bestand
teil des nationalen Bauordnungsrechts, wobei es auf Bundesebene hierzu 
keine für das Bauproduktenrecht maßgeblichen Bestimmungen gibt. Eine 
Ausnahme bildet das bereits angesprochene BauPG, das sich jedoch darauf 
beschränkt, die national möglichen Auslegungen aus der BauPVO zu defi
nieren. Das Bauordnungsrecht wird hingegen in Deutschland auf Ebene 
der Bundesländer umgesetzt. Die Festlegung der Schutzziele sowie des 
Sicherheitsniveaus für Gebäude wird seitens der Bundesländer im Rahmen 
der Landesbauordnungen (dabei handelt es sich um Gesetze) geregelt. 
Hierbei befasst sich das deutsche Bauproduktenrecht, im Gegensatz zum 

1.1 Deutsches vs. europäisches Bauproduktenrecht


